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Gesetzesbestimmungen zur Eintragungspflicht 
 
Obligationenrecht 
 
Art. 931 Abs. 1 OR 
Eine natürliche Person, die ein Gewerbe betreibt, das im letzten Geschäftsjahr einen 
Umsatzerlös von mindestens CHF 100'000 erzielt hat, muss ihr Einzelunternehmen am 
Ort der Niederlassung ins Handelsregister eintragen lassen. Von dieser Pflicht ausge-
nommen sind die Angehörigen der freien Berufe sowie die Landwirte, falls sie kein nach 
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. 
 
Art. 938 Abs. 1 und Abs. 2 OR 
Das Handelsregisteramt fordert die Beteiligten zur Erfüllung der Eintragungspflicht auf 
und setzt ihnen dazu eine Frist. 
 
Kommen die Beteiligten der Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so 
nimmt es die vorgeschriebenen Eintragungen von Amtes wegen vor. 
 
Art. 940 OR 
Wer vom Handelsregisteramt unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels aufge-
fordert wird, seine Eintragungspflicht zu erfüllen, und dieser Pflicht nicht innerhalb der 
gesetzten Frist nachkommt, kann vom Handelsregisteramt mit einer Ordnungsbusse bis 
zu CHF 5'000 bestraft werden. 
 
 
Gesetzesbestimmungen zur Firmenbildung 
 
Obligationenrecht 
 
Art. 945 OR 
Wer als alleiniger Inhaber ein Geschäft betreibt, muss den wesentlichen Inhalt seiner 
Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen bilden. 
 
Enthält die Firma weitere Familiennamen, so muss aus ihr hervorgehen, welches der 
Familienname des Inhabers ist. 
 
Der Firma darf kein Zusatz beigefügt werden, der ein Gesellschaftsverhältnis 
andeutet. 
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Art. 946 Abs. 1 OR 
Eine im Handelsregister eingetragene Einzelfirma darf von keinem andern Geschäftsin-
haber an demselben Orte verwendet werden, selbst dann nicht, wenn er den gleichen 
Vor- und Familiennamen hat, mit dem die ältere Firma gebildet worden ist. 
 
Art. 950 Abs. 1 OR 
Handelsgesellschaften und Genossenschaften können unter Wahrung der allgemeinen 
Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen. In der Firma muss die Rechts-
form angegeben werden. 
 
Art. 951 OR 
Die Firma einer Handelsgesellschaft oder einer Genossenschaft muss sich von allen in 
der Schweiz bereits eingetragenen Firmen von Handelsgesellschaften und Genossen-
schaften deutlich unterscheiden. 
 
Art. 952 OR 
Zweigniederlassungen müssen die gleiche Firma führen wie die Hauptniederlassung; 
sie dürfen jedoch ihrer Firma besondere Zusätze beifügen, sofern diese nur für die 
Zweigniederlassung zutreffen. 
 
Die Firma der Zweigniederlassung eines Unternehmens, dessen Sitz sich im Auslande 
befindet, muss überdies den Ort der Hauptniederlassung, den Ort der Zweigniederlas-
sung und die ausdrückliche Bezeichnung als solche enthalten. 
 
Art. 954 Abs. 1 OR 
In der Korrespondenz, auf Bestellscheinen und Rechnungen sowie in Bekanntmachun-
gen muss die im Handelsregister eingetragene Firma oder der im Handelsregister ein-
getragene Name vollständig und unverändert angegeben werden.  
 
 
Gesetzesbestimmungen zur kaufmännischen Buchführung 
 
Obligationenrecht 
 
Art. 957 Abs. 1 und Abs. 2 OR 
Der Pflicht zur Buchführung und Rechnungslegung gemäss den nachfolgenden Best-
immungen unterliegen: 

1. Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die einen Umsatzerlös von 
mindestens CHF 500'000 im letzten Geschäftsjahr erzielt haben; 

2. juristische Personen. 
Lediglich über die Einnahmen und Ausgaben sowie über die Vermögenslage müssen 
Buch führen: 

1. Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit weniger als CHF 500'000 
Umsatzerlös im letzten Geschäftsjahr; 

2. diejenigen Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handelsre-
gister eintragen zu lassen; 

3. Stiftungen, die nach Art. 83b Abs. 2 ZGB von der Pflicht zur Bezeichnung einer 
Revisionsstelle befreit sind. 
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Art. 957a Abs. 1 und Abs. 2 OR 
Die Buchführung bildet die Grundlage der Rechnungslegung. Sie erfasst diejenigen Ge-
schäftsvorfälle und Sachverhalte, die für die Darstellung der Vermögens-, Finanzie-
rungs- und Ertragslage des Unternehmens (wirtschaftliche Lage) notwendig sind. 
 
Sie folgt den Grundsätzen ordnungsmässiger Buchführung. Namentlich sind zu beach-
ten: 

1. die vollständige, wahrheitsgetreue und systematische Erfassung der Geschäfts-
vorfälle und Sachverhalte; 

2. der Belegnachweis für die einzelnen Buchungsvorgänge; 
3. die Klarheit; 
4. die Zweckmässigkeit mit Blick auf die Art und Grösse des Unternehmens; 
5. die Nachprüfbarkeit. 

 
Art. 958 OR 
Die Rechnungslegung soll die wirtschaftliche Lage des Unternehmens so darstellen, 
dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können. 
 
Die Rechnungslegung erfolgt im Geschäftsbericht. Dieser enthält die Jahresrechnung 
(Einzelabschluss), die sich aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung und dem Anhang zu-
sammensetzt. Die Vorschriften für grössere Unternehmen und Konzerne bleiben vorbe-
halten. 
 
Der Geschäftsbericht muss innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Geschäfts-
jahres erstellt und dem zuständigen Organ oder den zuständigen Personen zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Er ist vom Vorsitzenden des obersten Leitungs- oder 
Verwaltungsorgans und der innerhalb des Unternehmens für die Rechnungslegung zu-
ständigen Person zu unterzeichnen. 
 
 
Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht 
 
Strafgesetzbuch 
 
Art. 153 StGB 
Wer eine Handelsregisterbehörde zu einer unwahren Eintragung veranlasst oder ihr 
eine eintragungspflichtige Tatsache verschweigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jah-
ren oder Geldstrafe bestraft. 
 
Art. 326ter StGB 
Wer für einen im Handelsregister eingetragenen Rechtsträger oder eine im Handelsre-
gister eingetragene Zweigniederlassung eine Bezeichnung verwendet, die mit der im 
Handelsregister eingetragenen nicht übereinstimmt und die irreführen kann,  
 
wer für einen im Handelsregister nicht eingetragenen Rechtsträger oder eine im Han-
delsregister nicht eingetragene Zweigniederlassung eine irreführende Bezeichnung 
verwendet, 
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wer für einen im Handelsregister nicht eingetragenen ausländischen Rechtsträger den 
Eindruck erweckt, der Sitz des Rechtsträgers oder eine Geschäftsniederlassung befinde 
sich in der Schweiz,  
 
wird mit Busse bestraft. 
 
  


